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Februar 1945 XVIII. Jahrgang Nr. 2

DER!FOURIER
OFFIZIELLES ORGAN DES SCHWEIZ. F O U R I E R V E R B A N D E S

Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Bewilligung der Redaktion.

Die Aufgabe der Verpflegungs-Äbteilung
im derzeitigen Äktivdienst

Vortrag, gehalten von Major W. Rickenbach, Kdt. einer Vpf. Abt., am 15. Januar 1945,

vor der Allgemeinen Offiziersgesellschaft Zürich.

1. Einleitung.
Diese Ausführungen können und wollen keinen Anspruch auf Allgemeingültig-

keit erheben. Es geht lediglich um die Darstellung von Erfahrungen, die im bis-

herigen Verlaufe des Aktivdienstes in einer Vpf. Abt. unter ganz bestimmten

Voraussetzungen und Verhältnissen gemacht worden sind. Es soll ein Beispiel ge-
geben werden, das zum Nachdenken über die eigenen Erfahrungen anregen soll.
Es geht nicht darum, sich der eigenen Verdienste zu rühmen. Dazu besteht bei
der Vpf. Trp. so wenig Anlass, wie in unserer Armee überhaupt. Wir haben ja
die höchste Bewährungsprobe des Soldaten, den Krieg, noch nicht bestehen müssen.

Andrerseits darf doch auch wieder gesagt werden, dass sich gerade die

Tätigkeit der Vpf. Trp. im Aktivdienst, abgesehen etwa von derjenigen der Flug-
waffe und der Fliegerabwehr, dem Ernstfall am ehesten annähert. Die Vpf. Trp.
muss effektiv verpflegen, sie arbeitet also praktisch. Diese vorwiegend praktische
und dem Ernstfall angenäherte Arbeit gibt ihr eine gewisse Berechtigung, von
ihren Erfahrungen zu berichten und sie den Kameraden der andern Waffen
mitzuteilen.

2. Allgemeines über Aufgabe und Organisation der Vpf. Abt.
Die Vpf. Abt. besorgt den Nachschub von Verpflegung und Treibstoffen für

eine Division. Je nach der Lage werden ihr auch noch Korps- und Armeetruppen
zugeteilt. Die Zahl dieser Truppen, der sogenannte Verpflegungsbestand,
richtet sich ganz nach den Verhältnissen. Er kann z. B. 15 000 Mann und 2000

Pferde, je nachdem aber auch 50 000 und mehr Mann und 5000 und mehr Pferde
betragen. Die Höhe des Verpflegungsbestandes hängt davon ab, wie viele Korps-
und Armeetruppen zur Division hinzukommen, und ob auch noch Formationen des

Rückwärtigen und des Territorial-Dienstes, wie HD.-Bew. Kp., Flüchtlingslager,
oder auch Flab.Det., Ortswehren usw. zu verpflegen sind. Die Zuteilung solcher
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